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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gemeindliche Vorkaufsrechte im „Zukunftsraum A52“ 

Erlass einer Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht im Gebiet „Stadtmitte / Buten-

dorf - B224“ 

 
Begründung: 

 

Der Konzeptplan zum Zukunftsraum A 52 (siehe 1. Teil dieses Tagesordnungspunktes) 

zeigt die umfassenden städtebaulichen Entwicklungschancen auf, die sich in Folge der Ver-

lagerung der heutigen B224 in die Tunnellage ergeben. Um diese Chancen für die Stadt 

Gladbeck bestmöglich zu nutzen, bedarf es in den nächsten Jahren weiterer umfassender 

und vertiefender Planungen unter Beteiligung einer breiten öffentlicher Beteiligung. 

Unabhängig von der genauen Ausgestaltung der Planung, wird eine geordnete Entwick-

lung immer von der Mitwirkungs-Bereitschaft der jeweiligen Grundstückseigentümerinnen 

und -eigentümer abhängen. Daher ist ein aktives kommunales Baulandmanagement erfor-

derlich. Der Gesetzgeber hat die Gemeinden hierfür u.a. durch § 25 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 BauGB ermächtigt, in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht 

ziehen, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flä-

chen zu bezeichnen, an denen ihnen ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht. 

Dadurch soll auch der Grundstücksspekulation Vorschub geleistet werden. 

Im Bereich Stadtmitte / Butendorf sind vermehrt Flächen bzw. Grundstücke gelegen, die 

aktuell städtebauliche Defizite aufweisen bzw. im Zusammenhang mit dem geplanten Aus-

bau der Bundestraße 224 zur Bundesautobahn 52 ein (teils nicht unerhebliches) Potenzial 

für eine neue geordnete städtebauliche Entwicklung bieten. Hinsichtlich der im Einzelnen 
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für die hier in Betracht genommenen Flächen bzw. Grundstücke bestehenden städtebauli-

chen Defizite respektive städtebaulichen Entwicklungspotentiale wird auf die Begründung 

zur Satzung verwiesen. 

Die Ausübung der Vorkaufsrechte auf Basis der Satzung wird in jedem Einzelfall geprüft 

und dem zuständigen Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss vorgelegt werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt wie folgt: 

 

Die Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht im Gebiet „Stadtmitte / Butendorf - B224“ 

wird beschlossen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 
               Bettina Weist 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


